
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/11/9 10Os135/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1977

Norm

StGB §106

StGB §107 Abs2

StGB §145

Rechtssatz

Keine absolute Untauglichkeit der quali5zierten Drohung, solange diese auf die vorgesehen Art nicht geradezu

denkunmöglich ist.

Entscheidungstexte

10 Os 135/77

Entscheidungstext OGH 09.11.1977 10 Os 135/77
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